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Dıie sittliche Bewertung der kırchlich ungültigen Zweitehe

Dıie Sorge Geschiedene, die Lebzeiten ihres ersten Ehepartners wiıieder
geheiratet haben, gehört den großen ungelösten Problemen der heutigen
Pastoral2. Dıie Bischofskonferenzen der Bundesrepublik, der Schweiz, Oster-
reichs, der USA, Frankreichs, Englands us  z haben sıch iın den etzten Jahren
mIt diesem Problem beschäftigt un Voten die römische Kurie gerichtet. iıne
befriedigende Lösung 1St aber nıcht 1n Sıcht Man glaubt, da{fß eıne Zulassung
VO  —3 Geschiedenen, die wieder geheiratet haben, den Sakramenten eıiner
Lockerung oder Preisgabe des Gebots der Unauflöslkichkeit der FEhe führen
würde. Anderseits droht der Ausschlufß solcher Personen Von den Sakramenten
viele Menschen verbittern un der Kirche völlig entfremden.

In diesem Zusammenhang spielt die sıttlıche Bewertung der kirchlich ungül-
tigen Zweıtehe un speziell der geschlechtlichen Beziehungen ın einer solchen
Zweitehe eine zentrale Rolle Vom Standpunkt der tradıitionellen Moraltheo-
logıe her hat INn  = keine Schwierigkeiten, die Partner einer solchen ıllegalen
7 weıitehe den Sakramenten zuzulassen, WenNnn S'1Ee versprechen, W 1e€e Bruder
und Schwester mıteinander leben Es soll im folgenden versucht werden, den
traditionellen Standpunkt näher untersuchen un darzustellen, W 1e das Pro-
blem VO  e} heutiger Moraltheologie her sehen IS

Dıie tradıtionelle Sıcht des Problems

Man mu{fß ohl zugeben, dafß die traditionelle Moraltheologie ben ıhren SIFf=
liıchen Urteilen nıcht sosehr VO  —$ ganzheitlichen Zusammenhängen ausgeht, SONMN-

dern mehr den isolierten einzelnen Akt betrachtet. Man fragt also nıcht sosehr
danach, w1iewelt elıne kıirchlich ungültige Z weitehe als umtassende Lebensgemein-
schaft gutzuheißen oder abzulehnen 1St, sondern INa 111 die einzelnen Hand-
lungen in dieser Ehe für siıch beurteilen. Man kommt annn dem Ergebnis,
dafß viele Verhaltensweisen in dieser Lebensgemeinschaft S ch indıfterent
oder gut siınd un da{ß eLtwa die Sorge Kınder un auch den art-
HOT CS rechtfertigen, da{fß die CGsatten sıch Zeichen der Verbundenheit un Liebe
bıs hın körperlichen Zärtlichkeiten schenken. Dıie Notwendigkeıt, auch in
dieser illegalen Ehe eine Atmosphäre des Friedens un der Liebe schaffen,
annn das rechtfertigen.
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Hıngegen MUu 1n dieser Sıcht die eigentliche geschlechtliche Vereinigung 1n
eıner illegalen 7 weitehe als schwere Sünde gelten, enn INan Sagt sıch, da der
Geschlechtsverkehr prinzıpiell eine sittlich schwerwıegende Sache se1 un außer-
halb einer rechtmäfßigen Ehe grundsätzlıch als Sünde gelten habe?

1ıne Zulassung den Sakramenten kommt demnach außer 1mM 'Lodesfall
gyrundsätzlich NUur 1n rage, WeNn die Partner einer solchen Zweıitehe den Vor-
SAatz fassen, künftig auf geschlechtliche Beziehungen verzichten un w 1e
Bruder und Schwester miteinander leben Von dieser Forderung A 1Ur

Or abgesehen werden, die Betreftenden Belehrung 1n einem unüber-
wıindlichen Gew1issensirrtum verharren un ıhre geschlechtlichen Beziehungen
nıcht als schwere Sünde betrachten vermoögen. Außerdem 1ST natürlich immer
auch fragen, ob die kirchlich geschlossene Erstehe tatsächlich gültig War
enn WEeNnN S16e, WeNnNn auch 1LLUTr 1m Gewissensbereich un nıcht ausreichend
beweisbar, als ungültig gelten konnte, WAar Ja nıcht mehr wirklich der Fall
eıiner illegalen Zweitehe vegeben.

Gegen diese traditionelle Sıcht des Zanzen Problems sınd 1U eine Reihe VO  —

Einwänden erheben.
Zunächst stellt das Z usammenleben 1n der kıirchlich ungültigen 7 weitehe ach

tradıtioneller Sıcht eınen Zustand dar, 1n dem INAan sıch 1n „nächster Gelegen-
eıit TAT: Sünde“ befindet. Wenn INan die geschlechtliche Vereinigung 1n einer
solchen Lebensgemeinschaft als schwere Sünde betrachtet, ann bedeutet das
7Zusammenleben 1n csehr vielen Fällen, da{ß INa  } ıcht mehr die moralische raft
hat, diese Sünde aut die Dauer vermeıden. Nach der Lehre der traditionellen
Moraltheologie darf INa sıch aber nıcht freiwillig un bewußfßt 1n eıne solche
„näachste Gelegenheit“ begeben, weıl MI1t dem Aufsuchen dieser Gelegenheıit
oder MItTt dem Ausharren 1in ihr praktıisch auch schon die Entscheidung für die
Sünde cselber fällt Demnach mußte INa  - VO traditionellen Standpunkt her
unbedingt verlangen, da elne solche ıllegale Zweitehe aufgelöst wiırd, WEeNn

die Partner nıcht 1n eiınem besonderen Fall 1n der Lage sind, sıch aut Dauer
geschlechtlicher Beziehungen enthalten.

Tatsächlich hat 1aber die kirchliche Moral diese r1gorose Forderung nıcht
erhoben. Dıie Seelsorger jedenfalls 1n csehr vielen Fällen der Meınung,
da{ elne Auflösung solcher Zweıtehen nıcht gefordert werden könne und me1lst
auch SAl nıcht erantwortie ware, weıl] dadurch 1L1LUT Unrecht eNt-

stünde. Man wırd also mussen, da{fß entweder die traditionelle Moral
lax Wal, weıl S$1€e VO  e} den Partnern einer kirchlich ungültigen Zweıtehe nıcht

verlangte, die „nächste Gelegenheit ZUuUr Sünde“ meıden, oder A  e mufß, WEeNnN

diese pastorale Praxıs Rechtens WAafl, sıch auf den Standpunkt stellen, dafß
C655 sıch 1er eben nıcht eine „nächste Gelegenheit Z Sünde“ handelt, weil
die geschlechtlichen Beziehungen 1ın einer derartigen Ehe jedenfalls nıcht als
schwere Sünde betrachten siınd Dieser Schlußfolgerung ann INa auch nıcht
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durch den 1Nnwels entgehen, da nach der Terminologie der tradıitionellen
Moral die + „nächste Gelegenheit YANAR Sünde“ 1n eıne „entfernte Gelegenheit“
verwandelt werden könne; enn CS ware sıcher 1n csehr vielen Fällen einer sol-
chen Zweıtehe unrealıstisch glauben, dafß I1a  z 1er die Lebensgewohnheiten

äındern könnte, da annn geschlechtliche Beziehungen 1n der Regel vermı1e-
den werden könnten.

Diese Überlegungen können auch 1n folgender Weıse dargestellt werden:
Wenn INan die geschlechtlichen Beziehungen 1n eıner kırchlich nıcht gültigen
7 weitehe als Sünde betrachtet, annn erg1ıbt sich 1n vielen Fällen eine Pflichten-
kollision. Die Partner waren elinerseılts verpflichtet, gyeschlechtliche Beziehun-
gCn me1i1den un deshalb auseiınanderzugehen, un anderseits waren s1e
verpflichtet, füreinander un insbesondere für etwaıge Kinder SOTSCNH un
deshalb beisammenzubleıben. Nach den tradıtionellen Regeln der Pflichten-
kollisiıon4 müften S1e die wıchtigere Verpflichtung beobachten un die 1n iıhren
Augen wenıger wichtige zurückstellen. Wenn S1e das Lun und WECNN keine dritte
Möglichkeit besteht, annn begehen S1e nach den traditionell anerkannten
Grundsätzen keine Sünde Das oleiche ergıbt sıch, WECeNN INan den Sachverhalt
1mM Sınn der „CONsSCIent1aA perplexa“, also des „verwiırrten“ (Gew1ssens betrachtet.
ach tradıtioneller katholischer Auffassung begeht der Mensch keine Sünde,
WECNN bej 1U  —_ Z7wel Möglichkeiten das geringere bel waählt Demnach Öönn-
ten die Geschlechtsbeziehungen 1n eiıner ungültigen Z weitehe ann nıcht als
(schwere) Sünde betrachtet werden, WECeNN S$1e NUur der Bedingung einer
Auflösung dieser Ehe gemieden werden könnten un WENN INan eine solche
Auflösung gegenüber dem weıteren Zusammenleben als orößeres Unrecht be-
trachten müfßte.

Eın weıterer Einwand die tradıtionelle Sıcht des Problems betrif}
den Begrift der Geschlechtlichkeit. Diese wırd näamlıch 1er als eın e1] des
Menschen un der menschlichen Beziehungen aufgefaßßt, den INa  &; völlig 1S0-
lıert VO  } gesamtmenschlichen Zusammenhängen betrachten anı Diese ejl.
wirklichkeit wırd ann siıttlich bewertet, da{ß die geschlechtliche Vereinigung
als An sıch böse  D3 un ZWAar als schwere Sünde betrachten ISt, WEeNnN sS$1e nıcht
durch eine rechtmäßige Ehe erlaubt IST: Man denkt 1er unwiıllkürlich die
Lehre VO ehelichen Akt als „erlaubter Sünde“ bei Augustinus ®. Liegt die
Bosheit elnes geschlechtlichen Verkehrs einfach 1ın der Natur dieses Aktes selber
oder 1n einem orößeren Zusammenhang? Wenn der veschlechtliche Akt sıch

Böses ISt, dann 1STt. nıcht mehr verständlıich, Ww1eso T: 1n der Ehe erlaubt
se1ın kann, HC gerat INAan j1er 1n die Sıcht eines manıchäischen Dualismus.
Wenn hingegen 1m gyeschlechtlichen Akt 11LUT insofern eiıne Süunde vegeben ISt,
als GT VO  3 einem größeren Zusammenhang her unverantwortlich erscheint,
annn darf INan eben Geschlechtlichkeit un gyeschlechtliche Vereinigung auch
nıcht mehr isoliert sehen un bewerten, sondern annn mMu INa  aD} iragen, 1Inw1e-
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tern dieser Zusammenhang eine geschlechtliche Vereinigung erlaubt oder VeI-

bietet.
Wenn INan 1mM Sınn der Tradıition die Meınung vertritt, da{ß die Liebe die

orm der Tugenden sel, ann mu{ß umgekehrt gelten, da{fß das eigentliche Wesen
der Sünde darın besteht, da{fß s$1e eınen Widerspruch ZUr Liebe darstellt. Die
Schwere eiıner Sünde hängt annn davon ab, w1e schwer der Verstof die
Liebe eCrtechn 1ISt Es Aflt sıch durchaus zeıgen, da{flß CS gerade bei der Sexuali-
tat eıne sehr bedeutsame Sache geht un da{fß außereheliche Beziehungen
gewöhnlıch 1n einem gravierenden Widerspruch den Erfordernissen verant-

wortlicher Liebe stehen;: 1aber N scheint uns$ unzulässıg, die sittliche Beurteilung
gewöhnlicher außerehelicher Geschlechtsbeziehungen autf den Fall der kirchlich
ungültigen 7Zweitehe übertragen; enn iın eıner solchen Zweıtehe sind einfach
durch das Zusammenleben der Partner, insbesondere auch, WENN daraus Kın-
der hervorgegangen s%nd‚ gleichsam naturrechtliche Verpflichtungen tür die
Partner entstanden, sıch weiterhin die TIreue halten un beisammen
bleiben. Hıer steht die geschlechtliche Vereinigung iıcht mehr eindeut1g 1n

Widerspruch den Erfordernissen VO  . Liebe un Verantwortung, sondern 1St
eher gzee1gnet, die Einhaltung dieser Erfordernisse begünstigen. Es scheint
uns eıne einselt1g juridische Sıcht se1n, W C111 INan 1Ur darauf achtet, dafß
diese Lebensgemeinschaft des och ebenden verlassenen Ehepartners
rechtlich ungültig {St, ohne da{f INan gleichzeitig anerkennt, dafß diese Gemeın-
schaft psychologisch un anthropologisch weıitgehend dem Wesen einer Ehe
entspricht un 1in vielen Fiällen eine bessere Verwirklichung „ehelicher“ Ge-
meinschaft un Liebe darstellt, als das die zerbrochene Erstehe hatte.

Siıcher sind die rechtlichen Aspekte für die Ehe bedeutsam, aber eben nıcht
MNULr <1e! SO nımmt INan heute echt Anstoß, WEenNnn ein Katholik, der
1n eiıner kurchlich iıcht gültigen Mischehe lebt, seınen Partner verlißt un annn
ohne Schwierigkeit mı1t eiınem katholischen Partner kirchlich wieder heiraten
ann®. Man empfindet 65 als eine Überschätzung der rechtlichen Dımensıon,
W CIM eine ach dem Kirchenrecht ungültıge Ehe 1n dieser Weıse als bedeutungs-
los betrachtet wırd

7Zur heutigen Sıcht des Problems

Man wırd heute zunächst darauf hinweısen, da{ß die kirchlich ungültıge
7 weitehe zunächst als eıne Ganzheıt sehen un bewerten 1St un da{fß 65

nıcht zulässıg 1St, die darın gegebene geschlechtliche Beziehung isoliert sehen
un bewerten Da die Partner einer solchen Ehe 1n den Fällen, VO  3 denen
WIr 1er handeln, oft durchaus den Willen haben, eine Ehe führen, annn eın

etwalges Unrecht auch nıcht einfach darın bestehen, da{f diese Menschen NUr
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unverbindlich 7zusammenleben wollen. Das Unrecht, das 1er VOTL allem
geht, lıegt vielmehr in der Mißachtung der Rechtsansprüche der ersten Ehe,
also 1n der Mifßsachtung des Gebots der Unauflöslichkeit der Ehe Es 1St aller-
dings SCHNAUCK klären, worın die Verletzung dieses Gebots Jesu sehen 1St

Die siıttlichen Forderungen Jesu sınd Ausfaltungen des Liebesgebots. Es geht
1er n1ıe blo{fß Gesetze, be] denen CS enugen würde, S1e rein außerlich
beobachten. So geht auch eiım Scheidungsverbot Jesu 19,5—9;
iıcht 11UFr darum, da{fß Mannn un me DE einem ach aushalten sollen,
sondern ın EersSter Linıe darum, dafß S1e einander lıeben, WI1e Christus seine Kirche
geliebt hat (Eph 5.25)) Wo Eheleute diese Liebe ueinander erkalten lassen,
verstofßen S$1e bereits das Gebot Jesu. Wenn die 1ebende Gemeinschaft
einer Fhe bereits aufgehört Hat, annn ISt die iußere rechtliche Auflösung oft
NULr mehr eın etzter Schritt elnes Prozesses, dessen entscheidende Phasen sıch
vorher abgespielt haben Sıcher hat auch diese rechtliche Trennung noch eine
eigene Bedeutung, ınsotfern s$1e eine Aussöhnung mI1It dem Partner erschwert
und eiınen weıteren Schritt der Abwendung VO bisherigen Ehepartner dar-
stellt, der verschiedene Omente des Unrechts, besonders auch 1ın soz1aler Hın-
sıcht, enthalten annn Dennoch 1St dieser Schritt der iußeren Trennung auf-
grund der vorausgehenden Entwicklung manchmal notwendig und deshalb
be1 Paulus bereits auch zugestanden Kor 7R

Eın weıterer Schritt, der das Gebot der Unauflöslichkeit der Ehe Ver-

stöfßt, besteht annn 1m Eingehen eiıner 7zweıten Ehe Lebzeiten des verlassenen
ersten Ehepartners. Man verleiht dadurch oft der Auflösung der ersten Ehe
Eerst die volle Endgültigkeıt. Durch die Bindung eınen Partner Velr-

stößt INan noch einmal die Verpflichtungen der ersten Bindung, weıl eben
beide Beziehungen ıcht mehr mıteinander vereinbar siınd

ITrotzdem 1St bej der Bewertung der Schwere dieses Verstoßes das
Gebot der Unauflöslichkeit auf grundsätzliche Unterschiede achten. Der Fall,

jemand selınen ersten Partner schuldhaft verläßßt, einen anderen heiraten
können, 1STt eben anders bewerten als jener Fall, jemand seinen

Wiıllen verlassen worden 1St, die Kınder AaUS dieser Ehe zugesprochen bekom-
ICN hat un 1U  — nıcht weıß, W1e diese Kınder VEISOTSCH soll, WEn ıcht
1LECUu heiratet. Es ware unrecht, solche Fälle ber eınen Kamm scheren. Es
ISt auch nıcht das gleiche, ob ein Mann 1m fortgeschriıttenen Alter seıne
gleichaltrıge TAau verläßt, eiıne jJüngere un attraktiıvere Al heiraten
können, oder ob eLtw2 eine ledige al einen geschiedenen Mannn heiratet, der
zunächst seine Fhe verheimlicht hat un be] dem eine Rückkehr ZUTT:

ersten TAau praktisch ausgeschlossen N Sıcher verstößt auch diese 7zweıte TrAau
die Unauflöslichkeit der Ehe (vgl Mt 199 Parı): aber die Tatsache, da

S1e weder ıhre eigene Ehe bricht och eine Jebensfähige Ehe ıhres Mannes,
annn doch 1n der Bewertung ucht unbeachtet bleiben. Selbst WenNnn INa der
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Meınung ISt, da CS sıch bei 1l diesen Fällen doch eınen eigentlichen Ehe-
bruch und damıt eiıne schwerwiegende Verfehlung das Gebot Jesu
handelt, wiırd INan damıt rechnen mussen, dafß 1n der subjektiven Bewertung
durch die Betroftenen selber das Eingehen eıner Zweıtehe haäufig nıcht als
schwere Sünde beurteilt wırd

Der für die pastorale Behandlung ungültiger 7 weıitehen entscheidende
Punkt 1St aber nıcht das Eıngehen, sondern die Aufrechterhaltung der Zwelıt-
ehe; enn INa  e} verlangt eLtwa tür den gültıgen Empfang des Bufßfßsakraments,
da{fß der Beichtende den Wıllen hat, mındestens schwere Sünden 1n Zukunft
meıiden. Die VEITSANSCHECH Sünden ın Zusammenhang MI1t der Zerstörung der
Erstehe un dem Eingehen der 7 weıtehe können durchaus 1m Sakrament Ver-
gebung finden, WEeNnNn sS$1e aufrıichtig bereut werden:;: aber das eigentliche Problem
1n der Behandlung der Zweıtehen liegt eben gerade darın, da{fß INa  z 1n den
meısten Fällen ıcht wiıllens 1St, diese illegale eheliche Gemeinschaft aufzulösen.
Kann INa aber daraus wirklich entnehmen, da 1er eın Vorsatz ZUuUr Besse-
rung vorliegt und da{fß die Aufrechterhaltung der Zweitehe mM1t den darin e1N-
geschlossenen geschlechtlichen Beziehungen eın Anzeichen für das Verharren
1n der schweren Sünde ist?

Um diese rage beantworten können, mussen WIr unterscheiden zwiıschen
Ursache un Wırkung, 7zwıschen dem Eingehen der Zweıitehe un den Folgen,
die sıch AUS dieser Entscheidung ergeben haben SO wird InNna S VO Stand-
punkt der Moraltheologie her als unverantwortlich bezeichnen, WEeNn außer-
halb einer FEhe eın iınd DQEZEUSTL wırd Wenn dieses ınd aber einmal lebt;
annn wırd INan VO den Eltern verlangen, da{fß S1Ee auch 27Zzu stehen un dieses
ınd lieben. Sıcher sollen S1e das Unrecht bereuen, das s$1e haben,
aber die Liebe ZU ınd darf eben nıcht einfach als Fortsetzung dieses Unrechts
betrachtet werden, sondern 1St eıne sıttlıche Verpflichtung gegenüber eıner
menschlichen Person, die eın Recht darauf hat, bejaht un ordentlich CIrZOSCH

werden.
Ahnlich 1STt R m1t eıner kirchlich ungültigen Z weıtehe. Man annn ZW alr VO

christlichen Standpunkt her warten, da{fß die Partner 65 bereuen, daß S1e die
Ehe nıcht aufrechterhalten haben un da{ß s1e iıhre Treuepflicht

eınen 7zwelıten Partner gesucht un geheiratet haben ber INa  e} annn nıcht
unbedingt verlangen, da S1e die 7zweiıte eheliche Gemeinschaft, die 1LLU einmal
exıstiert, iınnerlıch ablehnen und sıch vornehmen, einander NUTL och 1n der Weiıse

lieben, w 1e I111all irgendeinem anderen Mitmenschen Nächstenliebe schuldet.
Die Art der Gemeinschaft, die INan 1U 1n dieser Zweıtehe eiınmal aufgenom-
HICH hat, begründet auch eıne entsprechende Verpflichtung AA Treue. Diese
Verpflichtung 1St nıcht einfach dadurch hinfällıg, dafß die Zweıitehe kıirchlich
ungültıg 1St Würde INan 11U auch diese 7Zweitehe wıieder auflösen, annn ONN-
ten sıch dadurch die Partner gegenselt1g 1n ıhrem Personsein verletzen, daß
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s1e sıch vegenselt1g wesentlich erschweren, sıch och einmal einem Menschen
1n Liebe, Vertrauen un Dienstbereitschaft 7z7uzuwenden. S1e könnten sıchJ
se1lt1g 1in Verbitterung und Resignation hineintreıiben, die 1n Wıderspruch zZu

Gebot der Nächstenliebe stünden. uch eıne illegale 7Zweıitehe annn Werte
der Liebe und eıner vertrauensvollen Gemeinschaft verwirklichen, die respek-
tlert werden mussen un die auch sittliche Verpflichtungen begründen.

Es 1STt 1U aber 1n vielen Fällen unrealıistisch, AaUS dieser intımen Gemeinschaft
VO  3 Mann und FAa die geschlechtlichen Beziehungen herauszulösen un P

fordern, da{fi dieses AaAr sıch ZW ar lıeben, aber künftig keine geschlechtlichen
Beziehungen mehr haben soll Besonders WeNnN die Geschlechtsgemeinschaft e1nN-
ma] aufgenommen worden 1STt und vielleicht auch Kıinder gekommen sind, Aält
S1Ee sıch nıcht mehr einfach aufgeben, ohne da{fß das erheblichen Konflikten
und Bedrohungen der Ehe führt Die Forderung nach Beendigung der (
schlechtsbeziehungen muüßte 1n vielen Fällen der Forderung nach Auflösung
dieser Ehe gleichkommen.

Außerdem scheint CS u1nls eine ungerechtfertigte Einschraänkung se1ın, WEeNn

Ianl meınt, dafß ein Zusammenleben ohne Geschlechtsbeziehungen 1n einer sol-
chen 7 weitehe MmMIt den Verpflichtungen gegenüber dem verlassenen eFsSten Ehe-
partner vereinbar sel Es wırd für den verlassenen Partner sıcher eın enugen-
der 'Irost se1n, WEeNnN (1 weıfß, dafß der Partner, der ıh verlassen hat; ın der
Zweıtehe keine Geschlechtsbeziehungen unterhält. uch die außerliche eheliche
Gemeinschaft der 7Zweitehe steht eben ın Widerspruch den Verpflichtungen
der ersten Ehe

Die Aufrechterhaltung der 7 weitehe annn nıcht als eindeutiges Indiz datür
werden, da{fß INa die Übertretung des Unauflöslichkeitsgebots nıcht

bereut un keinen Besserungswillen hat Vielmehr 1St die Fortführung enner
solchen Z weitehe auch als Erfüllung VO sittliıchen Verpflichtungen NC Tn

stehen, die A4US dem zunächst freilich nıcht gerechttertigten Eingehen eıner
ehelichen Gemeinschaft un Aaus der Fortdauer dieser Gemeinsamkeit

erwachsen siınd Wo INa  e diese Unterscheidung 7wischen Eingehen einer 7 weıt-
ehe und ihrer Weıiterführung ıcht sehen kann, kommt 114 notwendig der
atalen Folgerung, da{f CS wenıger schlimm ware, sıch MIt wechselnden C662
schlechtspartnern einzulassen, we1l INan ann immer wieder Reue und Vor-
SEA wecken un die betreffenden Beziehungen abbrechen kann, als WENN ILanl

einen 7weıten Partner heiratet un sıch annn verpflichtet fühlt, ıhm die Treue
halten.
Freilich sol] MI1t diesen Überlegungen die kirchlich ungültige 7Zweıitehe auch

nıcht einfach als untadelıg hingestellt werden. Nur mMu INan sehen,
worın eigentlich das sıttliche Unrecht besteht, auch die richtigen Folge-
rUNsSCH für die Pastoral zıehen können. Wır halten CS für eine 2389 sıch
schlechte Handlung“, WEeNN INA4an dem ersten Ehepartner nıcht mehr die schul-
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dıge Liebe schenken 111 Es 1St ın sıch schlecht, WeNn INa  - deshalb dem ersten

Ehepartner die Ireue aufkündigt und sich einen anderen Partner bindet.
Dieser Prozefß des schuldigen Erkaltens der Liebe un des Fortschreitens der
ntreue ann sıttlıch nıcht gebilligt un verharmlost werden. Solange der VeI-

Aassene Ehepartner lebt, tragt auch die Zweitehe den Makel, da{ß INa  =) S1Ee
1Ur dauernder Miıßachtung der Ansprüche der Erstehe führen A Das
1St auch ann eın Mangel, WENN die Rückkehr ZU ersten Partner praktisch
ıcht mehr möglıch 1St Allerdings lıegt A Konnl eiıne Sıtuatiıon VOoTr, in der na

Reue über rühere Schuld un: TIrauer ber die derzeitigen Gegebenheiten
haben kann, aber auch be] bestem Wıillen der rühere Zustand nıcht wieder-
hergestellt werden annn Das liegt annn nıcht mehr 1n der Macht der mensch-
lıchen Freiheit und annn deshalb auch nıcht als aktuelle Sünde betrachtet
werden.

Man annn ohl auch in dieser illegıtimen Zweitehe nıcht mehr die Bedin-
SuNscCH eines Sakraments 1m Sınn der Kırche verwirklicht sehen. uch WEeNN

diese Ehe in einem christlichen (Gelist gelebt wiırd, auch WENN s$1e damıt Zeugni1s
ablegt für die Liebe CHhtSst, bezeugt s1e doch gleichzeitig die ntreue i o
über dem ersten Partner. In dessen Augen un 1ın den Augen derer, die die
näheren Umstände kennen, annn diese Zweitehe vielleicht auch als bleibendes
Unrecht empfunden werden. ber auch 1er bleibt 1n bestimmten Fällen klar,
da{fß dıeses Unrecht durch die Auflösung der 7Zweıitehe nıcht mehr gutgemacht
un LLUTE durch eın NECUCS Unrecht vermehrt würde.

Es 1St 1m Fall der 7Zweıitehen unmöglich, einer allgemeinen sittlichen Bewer-
tung kommen, weıl Je nach den konkreten Umständen auch das Ma{(ß der
Schuld sehr verschieden se1ın annn Es scheint uns aber ausgeschlossen, da{ß INnan

die Weıiterführung einer Z weıtehe und der darıin gegebenen Geschlechtsgemein-
schaft prinzıpiell als Zustand der schweren Sünde bewertet. Das 1STt
Erachtens mindestens 1n al jenen Fällen unmöglıch, 1n denen eine Rückkehr
ZU ersten Partner praktısch ausgeschlossen 1St un die inzwıschen entstandene
Heue Lebensgemeinschaft 1n verantwortlicher Prüfung eın Zusammenbleiben
verlangt. Wenn Katholiken, die 1n solchen Zweıtehen leben, auch 1n ıhrem (Ze-
w1ssen sıch verpflichtet sehen, diese Gemeinschaft aufrechtzuerhalten, ann 1St
das eın Gewı1ssensirrtum, sondern elne ANSCINCSSCHEC Beurteilung der objektiven
Siıtuation. Diese Erkenntnis 1St auch VO  3 der Kirche respektieren. Man darf
einem Menschen nıcht eine (subjektive) schwere Sünde anlasten, WEeNN cselber
das LUL, W 4s se1n (Gew1ssen VO  > ıhm verlangt.

Welche Folgerungen AUS diesen Überlegungen für die Pastoral zı1ehen
sind, soll jer nıcht mehr 1m einzelnen behandelt werden. Wenn INan bedenkt,
da{( die kirchlich nıcht gültiıg geschlossenen Zweıitehen durchaus bleibende Maän-
ze] siıch Lragen, annn wırd INan verstehen, da{ß diese Ehen auch weıterhin
ein besonderes Problem darstellen, das auch 1n der Pastoral,; eLtw2 1n der rage
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Die sıttliche Bewertung der kırchlich ungültigen 7 aweitehe

der Zulassung den Sakramenten, nıcht verharmlost werden darf Wenn INan

anderseıits diese Ehen nıcht undifterenziert als andauernden Zustand der
schweren Sünde bewerten darf annn scheint uns aber auch ıJENC Praxıs una

CSSCNH, der II solche Menschen VO den Sakramenten ausschliefßt, W C111

S1C nıcht das Versprechen, WI1IC Bruder und Schwester zusammenzuleben, ab-
geben können Es müßte möglıch SC1HNN, jer Lösungen finden, durch die
einerselits das Gebot der Unauflöslichkeit der FEhe deutlich bezeugt un

nderseıts auch (jelist der Barmherzigkeıit un des Verstehens ZzZum Aus-
druck gebracht wird der für das Verhalten Jesu un auch für e1in neutestament-

liches Ethos kennzeichnend 1ST

ANMERKUNGEN

Aus der | ıteratur ZU' Problem SC1 besonders genannt Krätz] Seelsorge wiederverhei-
Geschiedenen Derzeıitiger Stand der Diskussion Wıen Hoörmann, Kirche un 7z7weite Ehe
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